
ee Wald ZH
Protokollauszug

Sitzung des Gemeinderates vom 23. September 2024

GEMEINDEORGANISATION UND VERWALTUNG G2

Vorschriften, Reglemente sas

G2
G2.0

Totalrevision der Abfallverordnung; Verabschiedung des Beleuchtenden Berichts zu- 122
handen der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024

Ausgangslage
Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes müssen die gültige Abfallverordnung und das dazugehörende

Gebührenreglement vom 15. Dezember 2008 komplett revidiert werden. Sie wurden vom Gemeinderat

erlassen und stellen somit blosse Behördenerlasse dar. Die von der revidierten Gemeindegesetzgebung

geforderte formell-gesetzliche Regelung auf Stufe eines Gemeindeerlasses durch die Stimmberechtigten

ist zu schaffen.

Erwägungen
Die in der aktuell gültigen Verordnung erwähnten Bestimmungen zu den Quartierkomposten wurden

nicht übernommen. Durch die Einführung der Grüngutsammlung erscheinen diese als nicht mehr zeitge-

mäss. Im Übrigen beinhaltet die neue Verordnung neben Anpassungen an die heutigen Verhältnisse

sowie übergeordnetes Recht verschiedene redaktionelle Korrekturen.

Vorprüfung
Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) hat die Regelwerke vorgängig geprüft und

keine Mängel festgestellt. Die Genehmigung wird in Aussicht gestellt.

Verordnung und Reglemente
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Abfallverordnung
Geztütt auf § 35 dez Abfallgezetzez vom 25. September 1994 und auf Art. 13 Ziff. -1 der Gerneinde-
ordnung vom 19. Mai 2019 erlazzt die Gerneindeverzarnmlung folgende Abfallverordnung:

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Dieze Verordnung reoelt die kommunale Abfallwirtzchaft in der Gemeinde Wald ZH und fur den
Weiler OberholziGer (Gemeinde Ezchenbach SG).

Dieze Verordnung grlt fix lnhaber und Verurzacher von Siedlungzabfällen im ganzen Gemeinde-
ciebiet. Der Gemeinderat kann in begrUndeten Fallen fin- beztimmte Ortzteile oder Veranztaltungen
abweichende Regelungen erlazzen.

3Bei der Nutzung von Offentlichem Grund kann die Gemeinde Bezchränkungen zowie weitere Mazz-
nahrnen und Auflagen zur Abfallbewirtzchaftung anordnen.

zu Abs Sedlungsablalle sind in Art 3 ht VVEA definien Siedlungsabfalle srnd aus Haushalten starnmende

Abfaile und Abfälle verg:echbarer Zusamrnensetzung aus Unternehmen und offentlichen Verwaltungen. Alle

AbfaBe von Unternehmen mn 250 oder mehr Volizeitstellen sind keine Siedluigsabfalle Sie müssen auf eigene

Rechnung entsargt v.erden tvgl Art 31c und Art. 32 USG).

Eine Gerneinde kann — sofern sie das w,II — Abfalte von Untemehroen mn 250 oder rnehr VollzeitstePen entsor-
gen. 0:es se.Ut vora us. dass dafur eine Grundlage in den kornmunalen Gese en und ein öffentirches Interesse

vorbanden sind. D:e Gerneede tntt ri einem solchen wie ern privates Entsorgungsurnernehmen auf, wes-

hat sie und das betreHende Unternehmen samthChe re'evanten Punkte, einsohtiessl:ch der Abgeltung für die

Entsorgungsleistung, vertraglich regeln rnüssen Die Abgeltung der Lerstung dad nicht ,n Form von Gebühren

erfolgen. E ne systernatische Duersubventoruerung aus dem Monopol- in den Wettbewerbsbereich ist nicht

zulass13. Die Gerreirde hat den Grurdsatz der Wettbewerbsneutrahtat gegenüber den pnvaten Entsorgem zu

beachten.

zu Abs. 3 Zum Beispiel Fficht fur Pfandsystern. Rege!ung zur Rein gung des Ciffent'ichen Raunls nach der

Veranstaitung inkl Kostenübernahme oder -beteitigung.

II. Aufgaben der Gemeinde

Art. 2 Zustandigkeit

Zurtandig flir den Vollzug diezer Verordnung izt der Gemeinderat.

Alz verantwortliche Stelle fur die Abfallwirtzchaft wird daz Fez:0d Sicherheit und Gezundheit
bezerchnet. Die Stelle zteht der BevOlkerung und Betrieben für Fragen im Zuzarnrnenhang mit der
Abfallwirtzchaft zur VerfUgung.

Die Gemeinde kann Aufgaben inì Abfallwezen gam: oder teilweize Dritten Ubertragen oder zich
für zolche Zwecke rnit anderen Gerneinden oder Dritten zuzammenzchliezzen.

Daz Rezzort Sicherheit und Gezundheit kann auzzerhalb dez Entzorgungzrnonopolz Dienztleiztun-
gen zur Verwertung und Entzoroung von Grüngut und Wertztoffen anbieten.

Dieze Dienztleiztungen durfen die Aufgaben irn Bereich dez Entzorgungzmonopolz nicht beein-

trächtigen.
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6 Die zuständige Abteitung setzt den Preis dieser Dienstkistungen fest und qibt die Ansäee be7
kannt. Diese Dienztleistungen rnüssen insgesarnt kostendeckend erbracht u rid dürfen nicht rnit Er-
trägen aus dern Entsorgungsrnonopol verbilligt werden.

Art. 3 Samintung und Dienste

Die Gerneinde sorgt dafür, dass Siedlungsabfälte fach- und urnweltgerecht entsorgt werden,

?Die Gerneinde sorqt dafür, dass verwertbare Anteile von Siedlungsabfältenwie Glas, Papier, Karton.
Meta lk, Grünabfälke, Texti lien sowie Altòl aus Haushalten so weit wie rndotich getrennt gesarnmelt
und stofflich verwertet werden. Sie kann Abfuhren oder Sarnrnelstellen für weitere separat gesarn-
rnette Abfälte anbieten.

3 Die Gerneinde stellt an- stark frequentierten öffentlichen Orten geeignete Abfallbehältnisse zur
Verfügung und entleert diese regelrnässig.

4Die Gerneinde lässt die vorn Arnt für Abfalt, \Masser, Energie und Luft (AWEL) angebotenen rnobilen
Sarnrnlungert von Kleinmengen an Sonderabfällen aus Haushatten durchführen und zorgt Kr die
entsprechenden Ankündiqungen.

zu Abs. 1: Entsorgungsmonapot der Gernende fr Sedlungsabfälle 1v9I. §f; l'e und 35 AbfG). Ausnahmen
bestehen be bestimmten Sied;ungsabfal)en. die vom lnhaber entsorgt lour. von Dritten z..urückgenommen eter-

den müssen (z.B. Batterien nach Anhang 2.15 ZAffer 5 chemRRy: elektronische Gerate nach Art. 4 %/REG:

Fahrzeuge und sperrige Gegenstände nach §§, 18 f. AVG).

zu Abs. 2:Auflistung der .Pflichesammiungen. vgl. Ar, `Air:h n Veenclung mt e3 ACV.

Art 4 Information

Die Gerneinde inforrniert die Bevölkerung und die Betriebe, wie sie Abfälle verrneiden oder
urnwettgerecht entsorgen können und wie sie invasive gebietsfrem de Organisrnen oder Teile davon
entsorgen rnüssen. Sie koordiniert dabei ihre Inforrnationstätigkeit mit dern Kanton.

2 Alle Haushatte und Betriebe erhalten regelrnässig einen Recyclingkatender.

3 Die Gerneinde erhebt Daten über die Abfallwirtschaft wie Angaben über AbfaHrnengen, Abfall-
arten, Abfallherkunft, Entsorgungswege, Kasten und Gebühren. Die Daten sind öffentlich zugang-
lich und werden dern Kanton jährlich zur Verfügunq gestellt.

zu Abs. 3:Konkretisierurbg der Zusamrnenarbeit gemass § 8 Abn.

II. Pfl ichten der Inhaber und Verursacher von Abfällen

Art. 5 Urngang mit Abfällen

Siediungsabfälte müssen den von der Gerneinde bezeichneten Sarnrnlungen oder Sarnmeistelien
in die dafür vorgesehenen Behättnisse und gernäss den Vorgaben der Gerneinde übergeben
werden.

Die Gerneinde kann Liegenschaftseigentürner dazu verpflichten, ihren Mietern die notwendige
A nzahl Behäftnisse fur die von der Gerneinde vorgesehenen Sarnmtungen zur Verfügung zu stelten.

3 übrige Abfälle rnüssen selber auf eigene Rechnunq cremass den gettenden Vorschriften entsorgt
werden.

4 Die Sarnrnelstetten dürfen nur zu den angegebenen Zeiten benuet werden.
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sOffentliche Abfallbehältnisse dienen der Aufnahme von Kleinabfällen. Sie dürfen nicht zur Entsor-

gung von Kehrichtsäcken oder grösseren Mengen von Abfällen benutt werden.

6 Es ist verboten, Abfälle ausserhalb von bewilligten Abfallanlagen abzulagern, liegen zu lassen oder

wegzuwerfen. Dies gilt auch für kleine Mengen von Abfällen wie Verpackungen, Getränkedosen,

Dwcksachen, Speisereste, Kaugurnmis oder Zigarettensturnmel.

7 Abfälle dürfen nicht der Kanalisation zugeführt werden.

Verkauf:-,gezchäfte rnit Produkten, deren Verpackungen in der Regel nicht rind dem Hauskehricht,

sondern irn öffentlichen Rawl) entsorgt werden, wie namentlich Verkaufsstellen für Take-Away-

Verpflegung und dergleichen, haben ihrer Kundschaft genügend Sarnmelbehältnisse zur Verfügung

zu stellen. Sie können verpflichtet werden, liegen gelassene Abfälle einzusamrneln und zu entsor-

gen.

4 Es ist verboten, Abfälle irn Freien oder in ()fen, Cheminées oder dergleichen zu verbrennen.

Natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle dürfen ausserhalb von Anlacren nur verbrannt werden,

wenn sie so trocken Sind, class nur vienig Rauch entsteht. In den Monaten Novernber bis Februar

ist die Verbrennuncr irn Freien verboten. Ausgenornrnen sind BrauchtuMs- Lind Grillfeuer.

" Sonderabfälle aus Haushalten sind dem Handel, der mobilen kantonalen Sammlung, der kanto-

nalen Sonderabfall-Sammelstelle oder einem Betrieb zuzuführen, der über eine Bewilligung zur
Entcregennahme von Sonderabfällen verfügt.

Invasive gebietsfremde Organismen oder Teile davon rnüssen so entsorgt werden, dass keine

Weiterverbreitung erfolgt.

zu Abs. 7: Verbot der Abfallemsergung nilt dem Abwasser vgl. Art. 10 ht. GSchV.

zu Abs. und I 0: Prazisierung des Verbrennungsverbots von 5 Abs. 2 und 3 AbfG

IV. Finanzierung und Gebühren

Art. 6 Kostendeckungs- und Verursacherprinzip

' Für die kommunale Abfallwirtschaft wird eine spezialfinanzierte Abfallrechnung geführt.

?Die gesamten Kosten der Abfallbewirtschaftung werden mittels Gebühren den Verursachern oder

Inhabern von Abfällen überbunden.

Art. 7 Gebührengrundsätze

Die Gebühren setzen sich zusammen aus einer Grundgebühr und mengenabhängigen Gebühren.

2 Die Grundgebühren werden pro Wohneinheit (gilt auch für Ferienwohnungen), Gewerbe-, Indust-

rie- und La ndwirtschaftsbetrieb jährlich erhoben. Bei Haushalten wird die Grundgebühr nach einern

Pauschalbetrag pro Wohneinheit erhoben. Bei Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbetneben

wird die Grundgebühr nadir einem Pauschalbetrag pro Betrieb erhoben.

3 Die mengenabhängig en Gebühren werden nach Gewicht oder Volurnen für folgende Abfallarten

erhoben: Kehricht, Sperrgut, biogene Abfälle. Die Gemeinde kann für weitere Fraktionen mengen-

abhängige Gebühren erheben.
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Art. 8 Gebührenfestlegung

Der Gerneinderat erlässt ein AbfaHgebührenreglernent, in dern insbesondere die Ausgestaltuno.
und Höhe der Abfallgebühren sowie die Art der Gebührenerhebung festgelegt werden.

2 Die für die Gebührenfestlegung und -ausgestaltung rnassgebenden Grundlaoen und Zan ten sind
offenzulegen.

3Sämtliche Gebühren werden regelrnässig aufgrund der Abfailstatistik und der vorgesehenen Auf-
wendungen neu festgelegt. überschüsse oder Defizite der Voijahre werden bei der Anpassuno be-
rücksichtigt.

Amkel unci 8 führen Art 32 und 32a USG sowiee 37 Abs. 2 Abe aus. Sie bilden die Rechtsgrundlage tûr
die Erhebung von Gebühren. Die Abfallrechnung ured die Gebühren sind irrs Grundsatz irs e 37 AbtG geregeh,

Insbesonderezu den Gebühren regeh §37Abs. 2 AVG: 4.Die Geme;nden erheben nertr Vofumen °der Genichr
benrezzene kortendeckende Gebühren. wie Sack-. iiearAen-oder Containergebühren nu; oder ohne data:tale
Grun#ebsihr. Dabe: ::;dd rep;ona!e 16rungen anzurtreben. Die Gebi.ihren deziken d:eKor.tenhe Bask Sedieb„
Unterhatr. Verzinzung und Abdchre,buns, der Abfalientegen :owe die übrven Kosten der Aidathvirrcthaft

V. Vollzug, Kontrolle unci Strafbestimmungen

Art. 9 VoItzug

1 Der Gem einderat vollzieht diese Verordnung und erlässt die darauf oder auf die Abfaitgesetzge-
bung des Bundes oder Kantons gestützten Anordnungen (Verfügungen, Bussen), soweit nichts An-
deres geregelt ist.

Der Gerneinderat erlässt ein Abfallreglernent zu dieser Verardnung. Darin werden die Einzelheiten
zu Abfuhren, Sarnrniungen und Dienstleistungen der Gemeinde im AbfaHbereich geregelt

3 Der Gerneinderat kann die Zuständigkeit zum Erlass von Anordnungen an ein einzeines oder an
rnehrere seiner Mitglieder delegieren.

Es isteveckmässig. die Einzelheiten zu Abfuhren und Sammtingen in einem eigenen Ausfühnangs-Edass fest-

zulegen. Diese Ausführungsbesbmrnungen können due') ie Exekutote erlassen ursd periodisch angepasst

werden. Der Verweis auf den kommunalen Abfal1karender sst el:entails rringlich: es solde aber bestimmt sein,

wer den Abfallkalender erlässt,

Art.10 Kontralie

' Die Gerneinde kann Abfallgebinde zu Koritroitzwecken öffnen und durchsuchen,

2 Die Kosten für die vorschriftsgernässe Entsorgung von unsachgernäss beseitigten oder ittegat
abgelagerten Abfällen und die darnit ‘4rbundenen Urntriebe werden dem Verursacher unabhängig
von einem Strafverfahren und zusäblich zu einer allfäHigen Busse in Rechnung gestellt,

Art. 11 Strafbestirnmungen

Bei Widerhandlungen gegen Bestimrnungen dieser Verordnung sind die Strafbestirnmungen des
übergeordneten Rechts, insbesondere § 39 AbfG, anwendbar.

Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig kleine Mengen von Abfällen wie Verpa-
ckungen einschliesslich Flaschen, Getränkedosen und Plastiksäcke, Drucksachen, Speisereste, Kau-
gummis oder Zigaretteristummel wegwirft oder liegen tässt. Von diesern Verbot kann der Gernein-
derat bei bewilligungspflichtigen Veranstaltungen Ausnahmen vorsehen.
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Absätz 2. .Lrttenng•Eusse». Der zuläss:ge HOchstbetrig fir gemeinderechtfiche Ordnungsbussen beträgt Fr.
3C0 (vgl. § 175 GOG LV.m. § 171 GOG und Art 1 Abs 4 (3rdnungsbussengesee). So!che Bussen werden

vorn Gerneirdevorständ angeordnet und fallen der Gemeindekässe zu (§ (73 GOG). Der 73tbestand des Lit-

terings Linn 3uch n der Potrzeiverordnung gerege(t werden. Der Bussbetrag .st .n der kommun..Ven Bussen-

hste äufzufUhren. DemgegenUber fällt die wderrechtfiche Entsorgung von grosseren Abfallmengen unter dle

Strafbesbmmung von §3Q Abs. 1 it. d urd f AbfG (Busse be Fr. 50 000, bei Gewinnsucht (n unbeschrankter

Höhe). De Untersuchung und Beurte:lung von Widerhändlungen obl:egt hier den Statthaiterämtem.

VI. Schlussbestimmungen

Art. 12 Genehmigung

Verordnung bedarf der Genehrnigung durch dar. AWEL.

Zur Zuständigkel des AWEL vgl. § 35 AbfG rnit 54 3. Abs. 2 AbfV.

Art. 13 Inkrafttreten

'Der Gemeinderat betimmt den Zeitpunkt de: Inkrafttretem die:er Verordnung.

: Die Verordnung vom 15. Dezember 2008 tritt auf diezen Zeitpunkt au5::,er Kraft.

Ausführungsbestimmungen

Die in der Kompetenz de: Gemeinderate:. liegenden Au5führungzbe5timmungen (Abfallreglement.

Abfallgebuhrenreglernent) abrufbar unter www...vald-zh.ch/ov.
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Die in der Kompetenz des Gemeinderates liegenden Ausführungsbestimmungen (Abfallreglement,
Abfallgebührenreglement) werden zur Kenntnis genommen. Sie werden nach der Verabschiedung der

Abfallverordnung durch die Gemeindeversammlung und die kantonale Genehmigung vom Gemeinderat

erlassen und in Kraft gesetzt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Abfallverordnung wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024 verab-

schiedet.

2. Der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024 wird der folgende Antrag gestellt:

2.1 Die Totalrevision der Abfallverordnung wird genehmigt.

2.2 Die in der Kompetenz des Gemeinderates liegenden Ausführungsbestimmungen (Abfallregle-

ment, Abfallgebührenreglement) werden zur Kenntnis genommen.

3. Das Abfallreglement und das Abfallgebührenreglement werden nach der Verabschiedung der
Abfallverordnung durch die Gemeindeversammlung und die kantonale Genehmigung vom Gemein-

derat erlassen.

4. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Antrag zu prüfen und ihr Gutachten
zuhanden der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024 zu erstellen.

5. Mitteilung an
• Rechnungsprüfungskommission
• Ressort Sicherheit und Gesundheit

• Ressort Finanzen
• Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2024

Gemeinderat Wald ZH

>Z7

Erut t(Zier Martin Süss
meindepräsident Gemeindeschreiber
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